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Liebe Leserinnen und Leser

Viele BG und Einheitsgemeinden verfügen über Landwirtschaftsland. Ihnen fällt dadurch 

eine wichtige Rolle für die Landwirtschaft zu, da sie das Land meist zu bescheidenen Pacht-

zinsen zur Verfügung stellen. Um den BG ein Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, hat der 

Leitende Ausschuss eine Arbeitsgruppe Pachtland eingesetzt. Diese hat eine Checkliste und 

ein Musterreglement für die Verpachtung von Landwirtschaftsland ausgearbeitet und 

durch die verschiedenen Amtsstellen begutachten lassen. An der Informationsveranstal-

tung vom 6. September in Egerkingen wurden diese Grundlagen erstmals vorgestellt. Damit 

konnte einem Wunsch verschiedener BG entsprochen werden.

Das Musterreglement und die Checkliste liefern den BG als Verpächter einheitliche Infor-

mationen, wie Verpachtungen korrekt und sinnvoll an die Hand genommen werden kön-

nen. Es ist aber nach wie vor Sache jeder einzelnen Gemeinde, die Details für ihre Verpach-

tungen festzusetzen.

Das vom BWSo erarbeitete Modell soll Hilfe anbieten und den Ausarbeitungsprozess ver-

einfachen. So wünsche ich allen Leserinnen und Lesern viel Freude an diesem Werk und 

freue mich, wenn wir hier zur Klarheit beitragen konnten.

Emil Lämmle
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SCHWERPUNKTTHEMA PACHTLAND / BAURECHT

Im Eigentum der BG befinden sich oft 

landwirtschaftliche Grundstücke, die den 

ortsansässigen Bauern zur Nutzung über-

lassen werden. In der Regel schliessen die 

BG dazu mit den Bewirtschaftern Pacht-

verträge ab. 

Für Grundstücke in der Landwirtschafts-

zone kommen die rechtlichen Grundlagen 

des Obligationenrechtes und des Bundes-

gesetzes über die landwirtschaftliche 

Pacht (LPG) zur Anwendung. Die land-

wirtschaftliche Pacht ist grundsätzlich 

eine zivilrechtliche Angelegenheit. Für 

Streitigkeiten aus einem Pachtvertrag ist 

grundsätzlich die Zivilgerichtspflege zu-

ständig (Amtsgericht). Im Kanton Solo-

thurn ist die erste Anlaufstelle bei Streitig-

keiten die Schlichtungsstelle Miete und 

Pacht beim zuständigen Oberamt. Finden 

die Parteien da keine Einigung, erteilt die 

Schlichtungsstelle eine Klagebewilligung, 

unterbreitet einen Urteilsvorschlag oder 

fällt bei geringen Streitsummen und auf 

Antrag des Klägers selber einen Ent-

scheid.

Die wichtigsten Eckpfeiler des Bundesge-

setzes über die landwirtschaftliche Pacht 

betreffen:

 die minimale Pachtdauer: sechs Jahre bei 

Grundstücken, neun Jahre bei landwirt-

schaftlichen Gewerben
 die minimale Kündigungsfrist: ein Jahr
 die Möglichkeit der Pachterstreckung 

durch den Richter
 Einsprachemöglichkeit gegen übersetzte 

Pachtzinse durch das Oberamt oder den 

Erhebungsverantwortlichen 

Diese Bestimmungen können auch in ge-

genseitiger Übereinkunft nicht wegbe-

dungen werden. Die langfristige Ausrich-

tung der Gesetzgebung schützt die 

Landwirte vor Willkür der Verpächter und 

trägt dazu bei, dass die Bewirtschafter Pla-

nungssicherheit erhalten und an einem 

sorgfältigen Umgang mit dem ihnen an-

vertrauten Land interessiert sind. Nur we-

nige Bestimmungen des LPG betreffen das 

öffentliche Recht. So kontrolliert der Staat, 

ob die Pachtzinsen von ganzen Gewerben 

nicht übersetzt sind und kann Pachtverträ-

ge mit einer verkürzten Dauer bewilligen 

(z.B. wegen Harmonisierung der Pacht-

Enden).

Allmendreglemente helfen, haben aber 

auch Grenzen

Die Einhaltung der Bestimmungen des 

Pachtgesetzes stellt für die BG meist kein 

Problem dar. Als grössere Schwierigkeit er-

weist sich hingegen die Zuteilung des Lan-

des auf die Landwirte. Jedes Grundstück, 

das von einem Landwirt zu einem regulä-

ren Pachtzins genutzt werden kann, be-

deutet für diesen Einkommen. Einerseits 

über den Ertrag, dann aber auch über die 

immer stärker flächenabhängigen Direkt-

zahlungen und durch Kostensenkungen 

dank der besseren Auslastung von Gebäu-

den, Maschinen und Arbeitskräften. So 

stehen die BG bei frei werdendem Land 

jeweils einer grossen Nachfrage gegen-

über.

Um die Zuteilung nach gerechten und 

nachvollziehbaren Kriterien zu gestalten, 

haben die meisten BG ein Allmendregle-

ment erlassen. Mit diesen Regelwerken 

dIe VerPachtung VOn Bürgerland 

Urs Kilchenmann, Amt für 

Landwirtschaft

nützen sie den ihnen zustehenden Gestal-

tungsspielraum, die Verpachtung des All-

mendlandes klar und transparent zu re-

geln. Allmendreglemente unterstehen 

übrigens im Kanton Solothurn nicht mehr 

der behördlichen Genehmigungspflicht, 

ausser es werden darin Grundstücke vom 

Verwaltungsvermögen ins Finanzvermö-

gen der Gemeinde überführt. Hingegen 

bietet das Amt für Landwirtschaft im Sinne 

einer Dienstleistung die Beurteilung eines 

Entwurfs an. Bei den Allmendreglementen 

handelt es sich um Gemeindereglemente. 

Deshalb ist bei Streitigkeiten, die sich auf 

ein solches beziehen, nicht das Oberamt 

zuständig. Wer von einem Beschluss der 

Gemeindebehörde besonders berührt wird 

und ein schutzwürdiges Interesse hat, 

kann bei der nächsthöheren Instanz Be-

schwerde erheben. In der Regel ist dies das 

sachlich zuständige Departement. Die 

Überprüfungsbefugnis des Departments 

ist aber beschränkt. Es prüft insbesondere, 

ob ein Entscheid in krassem Widerspruch 

zum Reglement steht, offensichtlich un-

haltbar ist oder in stossender Weise dem 

Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft und 

somit willkürlich erfolgte. 

Probleme mit dem Allmendreglement 

kommen häufig dann zum Vorschein, 

wenn Bürgerland den interessierten Be-

wirtschaftern zugeteilt werden soll. Je 

mehr in den Reglementen zu regeln ver-

sucht wurde, desto mehr wird später der 

Handlungsspielraum der Behörden bei Zu-

teilungsentscheiden beschränkt. Sie kön-

nen nur mehr schwerlich vom Reglement 

abweichende, aber eventuell im Einzelfall 

zweckmässige Entscheide treffen. Weni-

ger Regeln geben daher den Behörden oft 

mehr Gestaltungsraum, ohne dass Ihnen 

später eine nicht korrekte Anwendung des 

Reglementes vorgeworfen werden kann.

Die BG wollen Land in erster Linie jenen 

Landwirten zukommen lassen, die von der 

Landwirtschaft leben, also den Haupter-

werbsbetrieben. Als solche gelten in der 

Regel Betriebe, die mehr als 50 Prozent des 

Einkommens aus der Landwirtschaft erzie-

len. Weil dieses Kriterium schwierig über-

prüfbar ist, stellen viele BG auf das Kriteri-

um der Standardarbeitskräfte (SAK) ab. 

Das lässt sich relativ leicht ermitteln und 

findet auch für die Direktzahlungen An-

wendung. Für die Berechnung der Stan-

dardarbeitskräfte werden hauptsächlich die 

bewirtschaftete Fläche und die gehaltenen 

2000 2006 2024

Max. 6 Jahre Max. 6 Jahre

Beginn PV

Spätestens Empfang
Kündigung auf nächsten
Termin

2011 2017

Fristen Erstreckungsgesuch
3 Monate nach Kündigung

Mögliche Kündigungstermine

2012 2018

Weniger Regeln geben Behörden oft mehr 
Gestaltungsspielraum, ohne dass ihnen eine 
unkorrekte Anwendung vorgeworfen wird.
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Tiere herangezogen. Eine Excel-Berech-

nungstabelle finden Sie auf der Website 

des Bundesamtes für Landwirtschaft 

(www.blw.admin.ch) unter Themen/Bo-

den- und Pachtrecht. In der Regel kann 

man davon ausgehen, dass ein Betrieb mit 

Gewerbegrösse nach bäuerlichem Boden-

recht (Kanton Solothurn zurzeit 0.75 SAK) 

ein Haupterwerbsbetrieb ist. 

Im Rahmen von Veränderungen der 

Agrargesetzgebung werden vermutlich ab 

2014 die Grundlagen zur Berechnung der 

Standardarbeitskräfte ändern. Dadurch 

könnten einige Bauern aufgrund der gel-

tenden Reglemente ihre Anspruchsbe-

rechtigung verlieren. Hier besteht allen-

falls Handlungsbedarf darüber, in welchen 

Fällen eine Besitzstandswahrung gelten 

soll, um mögliche Härten und Konflikte zu 

vermeiden.

Als vorteilhaft zeigt sich bei vielen BG die 

Harmonisierung aller Pachtverträge einer 

Gemeinde mit Ablauf auf das gleiche Da-

tum. Dies bedeutet einen gewissen Mehr-

aufwand, weil allenfalls Bewilligungen für 

eine verkürzte Pachtdauer eingeholt wer-

den müssen. Hingegen ergibt sich daraus 

mehr Handlungsspielraum für die Zutei-

lung. Dies hat für die Bauern den Vorteil, 

dass eher rationell bewirtschaftbare Ein-

heiten gebildet werden können. Bei Ge-

meinden mit harmonisiertem Pachtbeginn 

wäre zu überlegen, ob für jede neue Pacht-

periode nur noch sogenannte Fixpachtver-

träge abgeschlossen werden sollen. Diese 

enden ohne weitere Kündigung nach Ab-

lauf der vereinbarten Pachtdauer. Allfällige 

Klagen auf Pachterstreckung dürften in 

einem solchen Fall kaum Chancen auf Er-

folg vor dem Richter haben.

Die Kunst ein Allmendreglement zu for-

mulieren liegt darin, gewisse Leitlinien und 

Eckpunkte vorzugeben, die den verant-

wortlichen Behörden helfen, ihre Entschei-

de möglichst ausgewogen und gerecht zu 

treffen. Aber auch das beste Reglement 

wird leider nicht dazu führen, dass alle mit 

den getroffenen Entscheiden zufrieden 

sind.

Urs Kilchenmann, Amt für Landwirt-

schaft
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Vorteilhaft ist bei vielen BG die Harmoni-
sierung aller Pachtverträge mit Ablauf auf 
das gleiche Datum.

eIn guteS Pachtreglement
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Hanspeter Misteli, 

Allmendpräsident 

Neuendorf

Was haben Sie für Erfahrungen bei der 

Vergabe von Pachtland?

Wir haben ungefähr 93 Hektaren Pacht-

land die noch auf 13 Landwirte verteilt 

sind. 2008 haben wir ein neues Allmendre-

glement ausgearbeitet, wo unter anderem 

auch die Pachtverhältnisse geregelt sind. 

Seither haben wir keine Probleme. Es ist 

ein gutes Reglement. Alle sechs Jahre gibt 

es neue Verträge, wo wiederum eine 

Pachtperiode über sechs Jahre geregelt ist. 

Wenn zwischendurch jemand pensioniert 

wird oder wegzieht, schreiben wir das 

Land neu aus. Wir vergeben es dann in der 

Regel nach Rang, d.h. es geht an einen 

Landwirt, der noch nicht so viel Pachtland 

von der BG hat.

Was macht ein gutes Pachtreglement aus?

Es muss möglichst gut umschrieben sein, 

was man darf und was nicht. Darüber hin-

aus ist es sehr wichtig, dass das Land rich-

tig und gerecht verteilt ist. Wir haben da-

für einen guten Verteilschlüssel. Auf die 

Fruchtfolge haben wir keinen Einfluss, das 

wird vom einzelnen Landwirt und dem 

Amt für Landwirtschaft bestimmt.

Wie beurteilen Sie den Aufwand der Ver-

gabe?

Da wir ein funktionierendes Pachtregle-

ment haben, gibt es während der sechsjäh-

rigen Pachtdauer relativ wenig zu tun. Im 

Jahr, in welchem neue Verträge ausgear-

beitet werden, fällt natürlich etwas mehr 

an. Wir kontaktieren dann jeweils die Land-

wirte, ob sie zwecks Arrondierung mit ei-

nem anderen Landwirt abtauschen möch-

ten oder ob sie es so belassen wollen. Dies 

besprechen wir anschliessend an einer 

Pächterversammlung. Jährlich hat unsere 

Allmendkommission drei bis vier Sitzun-

gen. Dabei geht es nicht nur um Pachtland, 

sondern auch um eine Spindelkirschbaum-

anlage, wo wir dem Bürger Bäume zur 

Pacht zur Verfügung stellen. Mittlerweile 

mache ich die ganze Pachtverwaltung 

elektronisch. Das erleichtert beispielsweise 

die Rechnungsstellung enorm.

Wie sehen sie die Rolle der BG bei der 

Pachtvergabe?

Die BG hat diese Funktion an die All-

mendkommission delegiert. Die Allmend-

kommission hat eine wichtige Rolle für al-

les, was mit Land und Flurwegen zu tun 

hat. Es ist wichtig, dass das Allmendland 

sauber verteilt und bewirtschaftet wird, 

deshalb kommt uns natürlich schon eine be-

deutende Rolle für die Landwirtschaft zu.

Was empfehlen Sie einer BG mit wenig 

Erfahrung?

Wichtig ist ein gutes Pachtreglement das 

auch auf Bundesebene abgestützt ist. Es 

sind dies Landwirtschaftliche Pacht (LPG), 

Bäuerliches Bodenrecht (BGBB), Direkt-

zahlungsverordnung (DZV). Wenn die BG 

und die AK sich darauf beziehen, kann ihr 

nichts passieren. Zudem stellt der BWSo 

seit neustem ein Musterreglement zur Ver-

fügung.

Interview: Elias Kurt, Geschäftsstelle
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Viele BG besitzen Allmendland oder an-

dere landwirtschaftliche Nutzflächen. De-

ren Verpachtung muss gerecht sein und 

nach nachvollziehbaren Grundsätzen erfol-

gen. Die Gemeinden als öffentlichrechtli-

che Körperschaften müssen öffentlich (z.B. 

an der Gemeindeversammlung) Rechen-

schaft ablegen. Aus diesen Gründen emp-

fiehlt der BWSo den BG, ein Pachtregle-

ment zu erlassen. Eine Arbeitsgruppe des 

BWSo (Ernst Lanz, Emil Lämmle, Franz 

Schild, Geri Kaufmann und Thomas Jäggi) 

hat 2011 ein Musterreglement erarbeitet. 

Als Ergänzung dazu wurde auch eine 

Checkliste mit folgendem Inhalt erstellt:

1. Ziel der Checkliste 

2. Ablauf der Erarbeitung des Reglements

3. Grundlagen/Dokumente und gesetzli-

che Grenzen

4. Pachtreglement mit Musterreglement, 

Einschränkungen 

5. Pachtvertrag, inkl. Spezialfall für Flä-

chen in der Bauzone mit Pachtvertrag 

nach OR 

6. Pachtzins 

7. Transparenz 

Musterreglement 

Neben den gesetzlichen Auflagen haben 

die BG immer noch einen erheblichen 

Handlungsspielraum zur Ausgestaltung ei-

nes Pachtreglements. Aus diesem Grund 

hat die Arbeitsgruppe entschieden, das 

Musterreglement modular aufzubauen. 

Das Musterreglement ist offen formuliert 

und lässt Raum für Anpassungen an die 

besonderen Verhältnisse der jeweiligen 

Gemeinde. An dieser Stelle sei darauf hin-

gewiesen, dass das Reglement die politisch 

erwünschte Zusammenarbeit von Land-

wirtschaftsbetrieben – auch über die Ge-

meindegrenzen hinweg – nicht behindern 

oder verunmöglichen soll. Das Musterreg-

lement besteht aus folgenden Elementen:

A. Zweck

B. Aufsicht und Verwaltung

C. Verpachtungsgrundsätze 

D. Pachtzinsen 

E. Pachtauflösung

F. Bewirtschaftung

G. Besonders naturnahe Bewirtschaftung 

H. Besondere Bestimmungen 

I. Bewirtschaftungsauflagen für rekulti-

viertes Areal

Vorgehen für ein einfaches Reglements

Das Musterreglement ist ein Minimalre-

glement. Eigens markierte Stellen zeigen 

klar auf, wo die Gemeinden ihren Ermes-

sensspielraum hat. Zudem sind weitere 

Textstellen hervorgehoben. Diese stellen 

optionale Teile dar, die nur bei Bedarf ge-

braucht werden.

Im Bundesgesetz über die landwirt-

schaftliche Pacht sind einige Bestimmun-

gen festgehalten, die immer gelten und 

nicht durch ein Reglement verändert wer-

den können. Dazu gehören: 
 Die Mindestpachtdauer von sechs Jah-

ren
 Die automatische Verlängerung um wei-

tere sechs Jahre wenn die Pacht nicht 

gekündigt wird. 
 Die Kündigungsfrist von einem Jahr vor 

Ablauf der jeweiligen Sechsjahresperiode.
 Gemäss Pachtgesetz sind alle Landnut-

eIn Pachtreglement für dIe
BürgergemeInde erarBeIten

zungsverhältnisse als Pachtverhältnisse 

zu betrachten. Eine Pacht kommt auch 

ohne schriftlichen Pachtvertrag zustan-

de. Im Musterreglement ist der Ab-

schluss eines schriftlichen Pachtvertra-

ges in jedem Fall empfohlen.
 Für Parzellen in der Bauzone können 

Pachtverträge gemäss Obligationen-

recht (OR) abgeschlossen werden.

Diese Fristen sind im Bundesgesetz über 

die landwirtschaftliche Pacht vom 4. Ok-

tober 1985 verbindlich festgelegt SR 

221.213.2 (www.admin.ch)

Tipp: Wenn der Beginn einer Pacht nicht 

mit dem Beginn der anderen Pachtverhält-

nisse der Gemeinde übereinstimmt, kann 

die erste Pachtperiode entsprechend ver-

längert werden.

Vorgehen für weitergehendes Reglement

Zusätzlich zu den Inhalten eines einfa-

chen Reglements können weitere Bestim-

mungen in ein Pachtreglement aufgenom-

men werden. Solche Bestimmungen 

können folgende Inhalte behandeln:
 Beschränkung der möglichen Bewerber 

für das Pachtland.
 Pflicht zur Bewirtschaftung der Flächen 

nach dem ökologischen Leistungsnach-

weis.
 Regelung für die Weitergabe des Pacht-

landes an den Hofnachfolger.
 Eine Regelung ob und wie die pachtbe-

rechtigten Landwirte bei der Zuteilung 

der Parzellen angehört werden.
 Regelung wie besondere ökologische 

Leistungen im Rahmen der Ausgestal-

tung des Pachtverhältnisses abgegolten 

oder anderweitig unterstützt werden.
 Regelung der Unterverpachtung durch 

Verbot der Unterverpachtung oder nur 

mit Zustimmung des Verpächters.
 Regelung von allgemeinen Sorgfalts-

pflichten (z.B. reinigen von verschmutz-

ten Wegen und Strassen) oder besonde-

ren Pflichten, beispielsweise keine 

Vernachlässigung der Parzelle.
 Hat eine BG rekultivierte Flächen, bei-

spielsweise nach Kiesabbau, so ist es 

sinnvoll, den Wiederaufbau eines frucht-

baren Bodens nach dessen Rekultivie-

rung mit zusätzlichen Auflagen an den 

Verpächter zu unterstützen.

Zuordnung zum Verwaltungsvermögen

Im Reglement selber oder einem Anhang 

kann die Liste der Parzellen der BG mit 

Grundbuchnummer und den Angaben zur 

Fläche angefügt werden. Dort kann auch 

festgehalten werden, dass diese Flächen 

zum unveräusserlichen Verwaltungsver-

mögen der BG gehören. Der Beschluss 

über die Zuordnung der Flächen zum Ver-

waltungsvermögen ist durch die Bürgerge-

meindeversammlung zu fassen. 

Vorprüfung und Beschlussfassung 

Das Reglement kann vor der Beschluss-

fassung dem Kanton zur Vorprüfung un-

terbreitet werden. 

Je nach Bestimmung in der Gemeinde-

ordnung der BG ist das neue Reglement 

durch die zuständige Instanz (Bürgerrat 

oder Bürgergemeindeversammlung) zu 

beschliessen.

Thomas Jäggi, Arbeitsgruppe Pachtland
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Thomas Jäggi, Mitglied 

der AG Pachtland des 

BWSo  

Dieser Artikel richtet 

sich an die Bürgerge-

meinden. Er gilt aber 

sinngemäss auch für 

Einheits- und Ein-

wohnergemeinden, 

die von den ausgear-

beiteten Produkten 

ebenfalls profitieren 

können.

Hinweis

Neue Pachtverträge 

müssen den Pächtern 

mit einer schriftli-

chen Verfügung mit 

Rechtsmittelbeleh-

rung zugestellt wer-

den.
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Wie sollte eine BG vorgehen, die Bau-

rechtsverträge ausarbeiten will?

Im Kanton Solothurn müssen Baurechts-

verträge bei der Amtsschreiberei öffentlich 

beurkundet werden. Die Bürgergemeinden 

können sich deshalb schon zu Beginn mit 

der Amtsschreiberei in Kontakt setzen. 

Viele Bürgergemeinden wenden sich aber 

auch an einen Juristen. Dieser arbeitet 

dann den Vertragsentwurf aus und lässt 

ihn der Amtsschreiberei zukommen. Der 

Einbezug der Amtsschreiberei oder eines 

Juristen von Beginn weg ist jedenfalls sinn-

voll, da es sich um sehr komplexe Verträge 

mit viel Gestaltungsspielraum handelt. 

Wenn alle Fragen geklärt sind, kann die BG 

der Amtsschreiberei den schriftlichen Auf-

trag zur Erstellung des Baurechtsvertrages 

erteilen. Diese schickt den Vertragsent-

wurf dann an die Vertragsparteien und 

lädt zur Vertragsunterzeichnung ein.

Oft handelt es sich um die Begründung 

von selbstständigen und dauernden Bau-

rechten. Bei diesen ist ein Mutationsplan 

vom Geometer zwingender Bestandteil. 

Diesen muss die BG vorgängig beim Geo-

meter beantragen.

Welches sind zwingende Bestandteile für 

einen rechtsgültigen Baurechtsvertrag?

Bezüglich Form ist wie gesagt die öffent-

liche Beurkundung zwingend. Dies gilt seit 

2012 für sämtliche Dienstbarkeiten, also 

auch für das unselbstständige Baurecht. 

Inhaltlich ist nicht viel vorgeschrieben. 

Zwingend ist die Einräumung des Rechts, 

dass ein Bauwerk auf fremdem Boden er-

stellt werden darf. Das ist ja die Besonder-

heit des Baurechts, dass die Eigentümer 

von Boden und Baute nicht identisch sind. 

Zudem muss der Umfang des Rechts klar 

definiert sein: Wo ist die Lage des Bau-

rechts? Insbesondere auch dann, wenn das 

Baurecht nur auf einem Teil des Grund-

stücks errichtet wird.

Nicht zwingend ist es, den Baurechtzins 

vertraglich festzulegen. In aller Regel wird 

dieser aber natürlich vertraglich festgehal-

ten. Weitere nicht zwingende, aber oft-

mals festgehaltene Punkte sind die Rege-

lung der Heimfallsentschädigung oder die 

Verpflichtung für die vorzeitige Aufnahme 

von Verhandlungen über die Verlängerung 

des Baurechts. Auch Unterhalts- und In-

standhaltungspflichten sowie die Aufhe-

bung oder Abänderung der gesetzlichen 

Vorkaufsrechte oder einschränkende Be-

stimmungen bezüglich Übertragbarkeit 

gehören dazu.

Wo muss die Bürgergemeinde bei der 

Ausarbeitung besonders aufpassen?

Das Problem der Baurechtsverträge ist 

die Langfristigkeit mit einer Vertragsdauer 

beim selbständigen und dauernden Bau-

recht von mindestens 30 bis maximal 100 

Jahren. Wichtig sind daher klare und ein-

deutige Regelungen, die auch für spätere 

Generationen nachvollziehbar definiert 

sind. Klare Formulierungen verhindern 

spätere Rechtsstreitigkeiten. Die Anpas-

sung des Baurechtzinses oder die 

Heimfalls entschädigung sollten beispiels-

weise klar geregelt sein.

Bei Bürgergemeinden ist die Frist zur 

Ausübung des gesetzlichen Vorkaufs-

rechts speziell zu beachten. Beim Verkauf 

des Baurechts hat der Baurechtgeber das 

Klare fOrmulIerungen VerhIndern 
rechtSStreItIgKeIten
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Bernhard Meister, 

Amtsschreiberei Thal-Gäu
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Weshalb wurde die Arbeitsgruppe Pacht-

land eingesetzt?

Ich habe beim BWSo den Antrag dafür 

eingebracht. Insgesamt ist der BWSo rela-

tiv waldlastig. Im Kanton Solothurn verfü-

gen viele Bürgergemeinden aber neben 

dem Wald zum Beispiel auch über Pacht-

land. Es gibt viele verschiedene Pachtreg-

lemente und Ansichten in den verschiede-

nen Gemeinden. Einzelne Gemeinden 

mussten sich bezüglich der Pachtregle-

mente auch schon mit dem Bauernverband 

herumschlagen. Mit der Landverknappung 

wird zudem der Appetit der Landwirte 

grös ser. Ein Musterreglement ist darum 

sinnvoll. So haben wir eine Arbeitsgruppe 

eingesetzt, bei der mit Thomas Jäggi auch 

ein Vertreter des Schweizerischen Bauern-

sekretariates mitwirkte.

Welche Rolle haben die BG beim Pacht-

land?

BG sind nicht nur für die Forstwirtschaft 

wichtig, sondern auch für die Landwirt-

schaft. Sie haben ein Interesse daran, dass 

ihr Land gut bewirtschaftet wird und ver-

pachten es daher zu bescheidenen Preisen. 

Davon können die Landwirte letztendlich 

profitieren.

Was sind die Resultate der Arbeitsgruppe 

Pachtland?

Ein Musterreglement und eine Checklis-

te. Wir haben dafür die nötigen Grundla-

gen zusammengetragen und die gesetzli-

chen Grenzen aufgezeigt. Die Dokumente 

sind von Seiten der Landwirtschaft geprüft 

und akzeptiert. Musterreglement und 

Checkliste sind eine Dienstleistung des 

BWSo an seine Mitglieder. Das Schöne ist, 

dass von diesem Werk nicht nur die Bür-

gergemeinden profitieren, sondern auch 

die Einheitsgemeinden oder sogar Einwoh-

nergemeinden, die teilweise wenig Erfah-

rung bei der Pachtlandvergabe haben. 

Dadurch bleibt die Verbindung der Ein-

heitsgemeinden mit dem BWSo bestehen.

Haben Sie bereits Reaktionen erhalten?

An der Info-Veranstaltung wurde das 

Musterreglement sehr positiv aufgenom-

men.

Welches sind die wichtigsten Punkte bei 

der Erstellung eines Pachtreglements?

Unbedingt alle gleich behandeln! Das 

Reglement muss alle gleich stellen. Des-

halb sind Ausschreibung und Zuteilung 

besonders wichtig. Es kann auch nicht 

sein, dass der Landwirt, der sowieso schon 

mehr Land hat, immer mehr bekommt. 

Das Reglement regelt zudem weitere 

wichtige Punkte wie Bonitierung, Pacht-

dauer und Bewirtschaftungsauflagen. Und 

natürlich kann trotz des Musterreglements 

jede Gemeinde nach wie vor ihr Reglement 

zur Prüfung an das Amt für Landwirtschaft 

einreichen.

Interview: Elias Kurt, Geschäftsstelle

alle In der gemeInde gleIch Behandeln
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Emil Lämmle, Arbeits-

gruppe Pachtland
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Wieviel Land ist in Ihrer BG im Baurecht 

vergeben?

Unsere acht Baurechtsnehmer haben zu-

sammen rund 30 000 Quadratmeter In-

dustrieland unter Vertrag. Wir haben vor 

allem Industrieland im Baurecht vergeben. 

Die BG wollte damals das Land der Speku-

lation entziehen. Man wollte keine neuen 

Lagerhäuser, sondern zukunftsträchtige 

Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen 

und Lehrstellen, einer hohen Arbeitsplatz-

dichte und einer breiten Palette von Ar-

beitsmöglichkeiten ansiedeln. 

Gehen Sie bei neuen Baurechtsverträgen 

nach einem standardisierten Ablauf vor?

Ja. Für die ersten Verträge, welche vor 

etwa 25 Jahren abgeschlossen wurden, hat 

man Verträge aus dem Raum Basel auf un-

sere Situation in Härkingen angepasst. Vor 

drei Jahren, als der letzte Baurechtsvertrag 

unterschrieben wurde, haben wir versucht, 

die bislang erkannten Schwachpunkte der 

bisherigen Verträge auszumerzen. 

Welches sind die wichtigsten Anpassun-

gen in den neuen Verträgen?

Unsere Verträge lassen alle zehn Jahre 

eine Anpassung des Baurechtszinses zu. 

Bisher war der Baurechtszins abhängig 

vom örtlichen Marktwert von vergleichba-

rem Industrieland. Weil sich ein Marktwert 

aber nie eindeutig festlegen lässt, gab es 

deswegen öfters Diskussionen und sogar 

zwei Gerichtsfälle. Um künftig solchen 

Diskussionen aus dem Weg zu gehen, ha-

ben wir neu die Baurechtszinsanpassung 

nur noch vom Landesindex der Konsu-

mentenpreise abhängig gemacht. 

Im Weiteren haben wir den Mindestzins-

satz für die Berechnung des Baurechts-

zinses von ursprünglich fünf Prozent etwas 

reduziert und so dem heutigen Zinsniveau 

angepasst.

Die alten Verträge fordern noch, dass so-

wohl der Baurechtsnehmer als auch alle 

seine Mieter zwingend ihr Steuerdomizil 

nach Härkingen verlegen müssen. Weil 

dies bei einem relativ hohen Mieterwech-

sel aber ein schwer durchsetzbares Unter-

fangen ist, haben wir neu nur noch die 

Forderung, dass dem aktuell geltenden 

Steuergesetz Rechnung getragen werden 

muss. 

Welche Punkte sind bei der Ausarbeitung 

besonders wichtig?

Besonders zentral ist die Beendigung des 

Baurechts. Sowohl für den ordentlichen als 

auch für den vorzeitigen Heimfall müssen 

die genauen Konditionen, zu welchen das 

Baurecht weitergegeben oder aufgelöst 

wird, genau definiert werden. Bei einem 

vorzeitigen Heimfall gelten dabei für den 

Baurechtsnehmer härtere Konditionen.

Unsere Baurechtsgrundstücke liegen alle 

auf demselben Muttergrundstück. Um der 

im Jahre 2075 amtierenden Behörde die 

Möglichkeit einzuräumen, das ganze Areal 

bei Bedarf einem neuen Verwendungs-

zweck zuzuführen, laufen alle unsere Ver-

nIcht jeder muSS daS rad neu erfInden
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Urs Jäggi, Bürgergemein-

depräsident Härkingen
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Gerade im Zusammenhang mit der Anpas-
sung der Baurechtszinse ist es wichtig, dass 
die festgelegten Fristen eingehalten werden.

gesetzliche Vorkaufsrecht. Die Aus-

übungsfrist beträgt drei Monate. Für Bür-

gergemeinden ist dies oft knapp bemes-

sen. Als BG hat man die Möglichkeit die 

Frist zu verlängern, beispielsweise auf 

sechs Monate. Diese Abänderungen kön-

nen im Grundbuch vorgemerkt werden. 

Daher sollten die Bürgergemeinden über-

legen, ob sie davon Gebrauch machen 

wollen. Wenn ja, ist eine Überprüfung der 

internen Abläufe nötig, um abzuklären, 

wie lange die Frist sein sollte, um rechtzei-

tig reagieren zu können. Diese ist dann in 

den Verträgen entsprechend anzupassen.

Die Gemeinde will häufig mitbestimmen, 

ob das Baurecht übertragen wird. Über-

tragungsbeschränkungen  sind dabei nicht 

zwingend zugelassen. Im Vertrag müssen 

diejenigen Kriterien definiert sein, die es 

dem Baurechtsgeber erlauben die Über-

tragung zu verweigern, beispielsweise 

kann mangelnde Kreditwürdigkeit ein Kri-

terium sein.

Was ist bei der Festlegung des Baurecht-

zinses zu beachten, damit böse Überra-

schungen ausbleiben?

Grundsätzlich besteht ein gesetzlicher 

Anspruch auf der Dreijahresleistung als 

Grundpfand, falls der Zins nicht bezahlt 

wird. Dieses Sicherungspfandrecht kann 

im Grundbuch eingetragen werden.

In langfristigen Verträgen sollte die 

Möglichkeit der Baurechtzinsanpassung 

vorgesehen sein. Sei es wegen der Teue-

rung oder wegen Änderungen der Boden-

preise. Ich kann dazu aber keine generelle 

Empfehlung abgeben. Jedes Baurecht ist 

anders. Jedenfalls sollte im Vertrag klar de-

finiert sein, wie die Anpassungen vorgese-

hen sind: Beispielsweise indem perdiodisch 

der Landpreis neu festgelegt wird oder in-

dem der Zins an den Landesindex der Kon-

sumentenpreise gekoppelt wird. Das 

Wichtigste ist, dass es nachvollziehbar ist 

und plausibel im Vertrag definiert wird.

Zudem kann es lohnenswert sein, die 

Kreditwürdigkeit der Baurechtnehmer zu 

überprüfen. Nicht nur wegen des Bau-

rechtzinses, sondern auch, ob sie die ge-

plante Baute wirklich realisieren können. 

Halbfertige Bauten sind ja auch nicht im 

Interesse des Baurechtgebers.

Interview: Elias Kurt, Geschäftsstelle
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Um was für Land handelt es sich bei Ihren 

Baurechtsverträgen?

Wir haben total 59 Baurechtsverträge 

mit Eigentümern von Einfamilienhäusern 

in Wohnzonen der Grenchner Quartiere 

Eichholz und Däderiz. Ferner besteht seit 

Jahrzehnten ein Baurechtsvertrag mit ei-

nem Betrieb des Baugewerbes in der Gren-

chner Witi, der in einer Zeit abgeschlossen 

wurde, als dieses Gebiet noch nicht als 

Schutzzone ausgeschieden war, und ein 

Baurechtsvertrag mit den BKW (Anten-

nenturm Grenchenberg). Insgesamt sind 

rund fünf Hektaren Land in die Baurechts-

verhältnisse einbezogen.

Sind weitere Verträge in Planung?

Weitere Verträge sind im Zusammen-

hang mit dem projektierten Windpark auf 

den Grenchenbergen in Planung. Bekannt-

lich soll ein Windpark mit total sechs 

Windturbinen entstehen, davon vier auf 

Grundeigentum der BG Grenchen. Wir 

verhandeln diesbezüglich mit den SWG 

(ehem. Städtische Werke Grenchen), die 

voraussichtlich als Baurechtsnehmerin fun-

giert und das Projekt als Investorin reali-

siert. Möglicherweise besteht bei der an-

stehenden Ortsplanungsrevision die 

Gelegenheit weiteres Bauland einzuzonen, 

welches in der Folge im Baurecht abgege-

ben werden könnte.

Weshalb vergeben Sie das Land im Bau-

recht und verkaufen es nicht direkt?

Es gehört heute zu den Grundsätzen der 

BG Grenchen, Grundbesitz sinnvoll zu nut-

zen und wenn immer möglich nicht zu ver-

kaufen. Baurechtsverträge generieren ei-

nen kontinuierlich fliessenden Ertrag und 

stellen einen wichtigen Ertragspfeiler dar, 

der in den vergangenen Jahrzehnten we-

sentlich zur gesunden finanziellen Lage der 

BG Grenchen beigetragen hat. Wir schät-

zen uns glücklich, dass die Organe der BG 

Grenchen damals diesbezüglich diesen 

Weitblick hatten.

Welche Punkte sind bei der Ausarbeitung 

besonders wichtig?

Aufgrund eigener früherer Erfahrungen 

wollen wir Verträge abschliessen, die auch 

langfristig einer kritischen Überprüfung 

standhalten. Hier ist vor allem der Bau-

rechtszins einschliesslich Anpassungsbe-

stimmungen angesprochen, welcher der 

Baurechtsgeberin langfristig einen ange-

messenen Baurechtsertrag sichern soll 

(Koppelung an Berechnungsgrössen wie 

Landesindex der Konsumentenpreise, Bau-

kostenindex und Zinsniveau usw.). 

Ferner machen wir seit ein paar Jahren 

bei Handänderungen unsere Zustimmung 

von der Errichtung eines Grundpfandes im 

ersten Rang zur Sicherung des Baurechts-

zinses in Höhe von drei Jahres-Baurechts-

zinsen abhängig.

Bezüglich der Heimfallentschädigung bei 

Ablauf des Baurechtsvertrages bestehen 

noch keine Erfahrungswerte. Aufgrund 

der langen Laufzeit von Baurechtsverträ-

gen sind praktisch noch keine Vertragsab-

läufe zu verzeichnen sind, bei denen die 

Frage der Heimfallentschädigung geregelt 

werden musste. Wir glauben nicht, dass 

sich dies als Stolperstein erweisen wird, da 

es in aller Regel im Interesse der Baurechts-

geberin liegen dürfte, Baurechtsverträge 

langfrIStIgKeIt der Verträge Beachten

Franz Schilt, Bürger-

gemeindepräsident 

Grenchen
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träge auf dieses Datum aus. Deshalb ha-

ben wir auch bis jetzt alle Bemühungen 

unserer Baurechtsnehmer, die ihr Grund-

stück kaufen wollten, strikte abgelehnt. 

Wie schützt man sich vor unliebsamen 

Überraschungen?

Bei den sehr langen Laufzeiten der Bau-

rechtsverträge (max. 99 Jahre) ist eine gut 

funktionierende und weit in die Zukunft 

greifende Terminüberwachung etwas vom 

Wichtigsten. 

Gerade im Zusammenhang mit der An-

passung der Baurechtszinse ist es wichtig, 

dass die festgelegten Fristen eingehalten 

werden. Wenn die Vertragsverhandlungen 

nicht mindestens ein Jahr vor der alle zehn 

Jahre möglichen Baurechtszinsanpassung 

aufgenommen werden, können wir erst 

nach weiteren zehn Jahren wieder einen 

Anlauf dafür starten. Ein Gericht hat vor 

vielen Jahren einmal zugunsten des Bau-

rechtnehmers entschieden und wir konn-

ten den Baurechtszins nicht anpassen, nur 

weil wir die Baurechtszinsverhandlungen 

um wenige Tage zu spät angesetzt hatten.

Was empfehlen Sie einer unerfahrenen 

BG bei der Ausarbeitung von Baurechts-

verträgen?

Nicht jeder muss das Rad neu erfinden. 

Es gibt genügend Verträge, welche man 

beiziehen und auf die eigenen Bedürfnisse 

anpassen kann. Weiter empfiehlt es sich, 

den Kontakt mit umliegenden Gemeinden 

zu suchen und nachzufragen, wie deren 

Verträge aussehen. Wir haben unsere Ver-

träge jeweils noch von unserem Rechtsan-

walt überprüfen lassen. Schlussendlich 

muss eine Lösung für eine langfristige 

Partnerschaft gefunden werden, mit der 

alle gut leben können.

 

Interview: Veronica Netzer, Geschäftsstelle
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Der BWSoLeWa hatte zu einem Podiums-

gespräch zum Thema Fusionen in den 

Bürgerkeller Solothurn geladen.

Eindeutig sprachen sich die Teilnehmer 

für den Erhalt der Institution BG aus. Kon-

rad Imbach, Präsident des BWSO ist über-

zeugt, dass eine BG mit ihrer Fachkompe-

tenz und ihrem emotionalem Hintergrund 

die Waldbewirtschaftung und Einbürge-

rung günstiger ausführe als eine Einwoh-

nergemeinde. Zudem vermittle die BG 

Identität und Traditionen.

Gemäss Fritz Zimmermann, Vizepräsi-

dent des Bürgerrates Solothurn, passiert 

bei den BG alles schneller, mit kürzeren 

Wegen. Heimatgefühle spielten ebenfalls 

eine Rolle. «Wird eine BG aufgehoben, ist 

das mit dem Verschwinden der Metzgerei 

im Dorf gleichzustellen», sagte er. Erhalten 

bedeute nicht abkapseln, sondern offen 

sein für vermehrte Zusammenarbeit.

Imbach betonte, dass eine Einheitsge-

meinde, die letzte Lösung sei. Bei Grossfu-

sionen fielen lokale Werte und Identität 

weg. Bei Fusionen kleinerer Einwohnerge-

meinden sollten jedoch auch die BG fusio-

nieren. Als positives Beispiel erwähnte er 

dabei Aeschi-Steinhof. Es gebe aber keine 

allgemeingültigen Regeln, der Einzelfall 

müsse beurteilt werden.

BWSo vorbereitet auf Fusionen

Laut Kantonsrat Georg Nussbaumer be-

stünde bei einer Einheitsgemeinde die Ge-

fahr, dass bei finanzieller Not Substanz der 

ehemaligen BG verkauft würde.

Toni Zimmermann vom Initiativkomitee 

für die Reaktivierung der BG Mühledorf 

aufgrund der Fusion im unteren Buchegg-

berg klärte auf, dass die Ungleichbehand-

lung gegenüber Gemeinden mit separater 

BG nicht tolerierbar sei. Die Werte – etwa 

89 Hektaren Wald – würden ohne Initiati-

ve an die fusionierte Gemeinde überge-

hen, Mühledorf würde auch die Bürger-

rechte verlieren.

Die Podiumsteilnehmer hoben die Auf-

gaben, abgesehen von Waldwirtschaft 

und Einbürgerungen, hervor: Wasserver-

sorgung, Kiesgruben, Unterhalt von Wald- 

und Wiesenwegen, Waldputzete, Pflanz-

tage, monatliche Treffpunkte im Waldhaus, 

Weihnachtsbaumaktionen. Die BG leiste-

ten aber auch Beiträge an Jugendliche, 

Seniorenanlässe, Altersheime, für kulturel-

le Belange und unterstützten teilweise Ein-

wohnergemeinden bei Investitionen.

Der BWSO sei vorbereitet auf Fusionen, 

bestärkte Imbach. Dafür habe man in einer 

Arbeitsgruppe entsprechende Unterlagen 

zur Hilfestellung erarbeitet.

Agnes Portmann-Leupi

POdIumSgeSPräch zum thema fuSIOnen

BÜRGERGEMEINDEN, WALD UND HOLZ

Q
ue

lle
: H

an
sj

ör
g 

Sa
hl

i

Fritz Zimmermann, 

Konrad Imbach, André 

Hess, Podiumsleiter 

Christof Ramser, Georg 

Nussbaumer und Toni 

Zimmermann

zu erneuern, statt Liegenschaften (in unse-

rem Fall Einfamilienhäuser in grosser Zahl) 

käuflich zu erwerben.

Haben Sie negative Erfahrungen mit Bau-

rechtsverträgen?

Ja, mit dem ältesten Baurechtsvertrag, 

den die BG Grenchen abgeschlossen hat: 

Es wurde damals versäumt, eine Indexie-

rung des Baurechtszinses vorzunehmen. 

Dies hat zur Folge, dass der Ertrag aus die-

sem Baurechtsvertrag seit Jahrzehnten un-

ter einem angemessenen Marktwert liegt. 

Bis zum Ablauf des Baurechtsvertrages 

wird er noch weitere Jahrzehnte in keinem 

Verhältnis zum Ertrag stehen, der heute 

generiert werden könnte.

Ziehen Sie bei der Ausarbeitung externe 

Hilfe bei?

Bisher haben wir keine externe Hilfe be-

ansprucht. Es ist jedoch denkbar, dass wir 

im Zusammenhang mit den Baurechtsver-

trägen für den Windpark auf den Gren-

chenbergen fachspezifische Unterstützung 

(Entschädigungsfragen im Umfeld der 

Energiemärkte) suchen werden.

Was empfehlen Sie einer unerfahrenen 

BG bei der Ausarbeitung von Baurechts-

verträgen?

Wir empfehlen, Vertragsmuster zu ver-

wenden, die sich in der Praxis bereits  be-

währen. Auf Wunsch stehen wir für Aus-

künfte andern BG gerne zur Verfügung.

Interview: Veronica Netzer, Geschäftsstelle
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Vom 5.bis 16. November wurde der 

Schweizerische Blockbaukurs 2012 auf 

dem Gelände des Forstwerkhofs des 

Forstreviers Untergäu durchgeführt. Das 

Berufsschulzentrum Interlaken (bzi) orga-

nisiert diese Kurse administrativ und ist 

nach 2011 bereits das zweite Mal mit den 

Blockbauern in Hägendorf tätig.

Revierförster Jürg von Büren stellte er-

neut die Lokalitäten zur Verfügung und 

organisierte das Weisstannenrundholz aus 

dem Hägendörfer Wald, welches die Teil-

nehmer zu interessanten Objekten ver-

bauten.

Eine Grundlage für erfolgreiche Block-

bauarbeit ist das millimetergenaue Arbei-

ten mit dem Blockbauzirkel, der Motorsä-

ge und dem Hohlbeitel an den Rundkerben 

und Nuten der Bäume.

Auch das Ansprechen und Einteilen der 

Holzstämme sowie das genaue Anzeich-

nen der Schnitte und Kerben gehörten 

zum Lerninhalt. Unter Berücksichtigung 

der Arbeitssicherheit erlernten die Kurs-

teilnehmer die Grundlagen der Blockbau-

arbeit. Sie sind nun in der Lage, einfache 

Bauten in Blockbauweise zu erstellen. Im 

Kurs wurden eine Tisch-Bankkombination, 

eine Bartheke und als Hauptobjekt eine 

Naturstammsauna gebaut.

«Wir wollen die Anwendung von einhei-

mischem Holz im Hausbau fördern. So be-

halten wir auch die Wertschöpfung in der 

Region und leisten einen wichtigen Beitrag 

im Bereich des ökologischen Bauens. Die 

Freude am genauen Arbeiten mit den 

schweren Stämmen hat schon einige Kurs-

besucher gepackt und sie mit dem Block-

bauvirus angesteckt», so Kursleiter Heinz 

Burkhalter.

Quelle: Heinz Burkhalter, Jürg von Büren

Mühledorf neu mit Bürgergemeinde

Die Trennung der Einheitsgemeinde in 

eine Einwohner- und eine Bürgergemeinde 

per Anfang 2014 ist perfekt. Bürger und 

Einwohner entschieden sich dazu in zwei 

getrennten Abstimmungen mit deutlichen 

Resultaten. Als nächster Schritt müssen 

noch Kantons- und Regierungsrat der 

Trennung zustimmen. Der BWSo wünscht 

der neuen/alten BG viel Erfolg.

Quelle: Solothurner Zeitung

Neuer Direktor von Waldwirtschaft 

Schweiz

An der WVS-Delegiertenversammlung 

vom 2. November wurde Markus Brunner 

als künftiger Direktor von Waldwirtschaft 

Schweiz vorgestellt. Brunner ist 44-jährig 

und hat 1994 seine Ausbildung als Forstin-

genieur ETH abgeschlossen, wo er in der 

Folge sieben Jahre als Assistent für forstli-

ches Ingenieurwesen tätig war. Er arbeite-

te im Bereich Waldnutzung beim Bundes-

amt für Umwelt und sechs Jahre für 

Holzindustrie Schweiz. Seit 2009 ist er Be-

reichsleiter beim Nutzfahrzeugverband 

ASTAG. Der künftige Direktor tritt sein 

Amt auf den 1. April 2013 an. Er löst den 

langjährigen WVS-Direktor Urs Amstutz 

ab, der in den Ruhestand tritt.

Quelle: WVS

Bestockte Weiden der Landwirtschafts-

zone zuteilen?

Der Nationalrat hat der parlamentari-

schen Initiative «Bestockte Weiden der 

Landwirtschaftszone zuteilen» von Natio-

nalrat Laurent Favre Folge gegeben. Diese 

will die bestockten Weiden, die aktuell 

dem Waldgesetz unterstellt sind, der 

Landwirtschaftszone zuweisen. Als nächs-

te Instanz muss die ständerätliche Kom-

mission für Umwelt, Raumplanung, Ener-

gie und Verkehr darüber befinden, ob auf 

den Vorstoss eingetreten werden soll.

Bundesrat will Lücken in der Waldgesetz-

gebung schliessen

Das Waldgesetz soll im Bereich «Präven-

tion und Bekämpfung von biotischen Ge-

fahren» ergänzt werden. Dies hat der Bun-

desrat im Zusammenhang mit der Prüfung 

des Massnahmenplans zur Umsetzung der 

Waldpolitik beschlossen. Die Gesetzesan-

passung ist nötig, damit der Bund Präven-

tions- und Bekämpfungsmassnahmen ge-

gen besonders gefährliche Schadorganismen 

auch im Nichtschutzwald finanziell unter-

stützen kann. Nicht mit Beiträgen unter-

stützen will der Bundesrat hingegen Er-

schliessungen ausserhalb des Schutzwaldes, 

weil er die Förderung eines besseren Zu-

gangs zu den Holzressourcen nicht als 

Bundesaufgabe betrachtet.

Quelle: SZF 10/2012

WaMos 2

Mit der Bevölkerungsumfrage Waldmo-

nitoring soziokulturell (WaMos) unter-

suchte das BAFU das Verhältnis der Bevöl-

kerung zum Schweizer Wald. Die Daten 

wurden mit einer repräsentativen Telefon-

befragung erhoben. Erste Erkenntnisse lie-

ferte eine Umfrage aus dem Jahr 1978. 

WaMos 1 wurde 1997 durchgeführt, 2010 

folgte WaMos 2. Bei der Umfrage wurden 

drei Ebenen betrachtet: 1. Erwartungen 

und Einstellungen zum Wald sowie Akzep-

SchWeIzerIScher BlOcKBauKurS 2012 Im 
fOrStreVIer untergäu, hägendOrf

BÜRGERGEMEINDEN, WALD UND HOLZ

KurznachrIchten

Markus Brunner, der 

künftige Direktor von 

Waldwirtschaft Schweiz
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Das Organisationskomitee um OK-Präsi-

dentin Regierungsrätin Esther Gassler hat 

die Arbeiten für die Solothurner Waldta-

ge aufgenommen. Damit findet 2014 eine 

Veranstaltung von kantonaler Bedeutung 

für Wald, Natur und Umwelt statt.

Das endgültige «Go» für die Durchfüh-

rung der ersten Solothurner Waldtage 

2014 im Raum Olten hat die Generalver-

sammlung des BWSo erteilt. Der BWSo 

will damit der Bevölkerung die Wichtigkeit, 

Vielseitigkeit und Effizienz des Waldes und 

der Wald- und Holzwirtschaft vermitteln. 

Gemeinsam mit dem Amt für Wald, Jagd 

und Fischerei und dem Forstpersonalver-

band des Kantons Solothurn hatte der 

BWSo das Projekt ins Leben gerufen.

Das OK Solothurner Waldtage wird ge-

leitet durch Regierungsrätin Esther Gassler. 

Daneben sind Vertreter der Initianten, 

Waldeigentümer, Kreis- und Revierförster 

aus verschiedenen Regionen des Kantons 

sowie ein Vertreter der Oltner Stadtpolizei 

im Organisationskomitee vertreten. 

Mit den Waldtagen wird der Bevölke-

rung in einer interaktiven Freilichtausstel-

lung die Bedeutung des Waldes als Le-

bens-, Erholungs- und Schutzraum näher 

gebracht und die Wald- und Holzwirt-

schaft als moderner Wirtschaftszweig prä-

sentiert. Auf einem Rundgang mit Attrak-

tionen, Aktivitäten und Themenposten zu 

den Bereichen Geschichte, Gesundheit, 

Holz, Natur und Gesellschaft können die 

Besucher aktiv mitmachen und viel Interes-

santes erleben. Neben Vorführungen von 

Holzerntemaschinen, einer Hirtenhunde-

Demonstration oder einer Greifvogelschau 

erhalten Besucher schmackhafte «Waldre-

zepte» oder erfahren mehr über die Be-

deutung von Waldböden und des Klima-

wandels. Ein grosses Festgelände, ein 

Seilpark und ein Waldspielplatz sorgen auch 

abseits der Ausstellung für Unterhaltung.

Ein klares Ziel der Initianten ist es, die 

Waldtage in einem regelmässigen Turnus 

durchzuführen. Dabei sollen alternierend 

die verschiedenen Regionen des Kantons 

berücksichtigt werden. Die Erstausfüh-

rung 2014 findet vom 4. bis 7. September 

im Bornwald, am Rande der Stadt Olten 

statt. Falls Sie weitere Informationen zu 

den Solothurner Waldtagen wünschen, 

oder selber an der Ausstellung dabei sein 

wollen, steht Ihnen die Geschäftsstelle 

gerne zur Verfügung. Weitere Informatio-

nen finden Sie unter www.bwso.ch.

Veronica Netzer, Geschäftsstelle

Start freI für dIe 
SOlOthurner Waldtage 2014

KurznachrIchten

BÜRGERGEMEINDEN, WALD UND HOLZ AKTUELLES AUS DEM VERBAND

tanz von Massnahmen, 2. Wissen zu Wald 

und Waldbewirtschaftung, 3. Verhalten 

der Bevölkerung wie Waldbesuche oder 

Holzkauf. Die Resultate können herunterge-

laden werden unter: www.bafu.admin.ch

Quelle: BAFU

Waldvignette der Berner Waldbesitzer

Auf der Website der Berner Waldbesitzer 

kann seit Neustem die «Waldvignette 

2013» gekauft werden. Sie kostet 20 Fran-

ken. Die Berner Waldbesitzer preisen sie 

als freiwilliges Engagement für eine nach-

haltige Nutzung von Erholungswald an. 

Eigens dafür entstand der Fonds für Wald 

und Tourismus zur Aufwertung von Erho-

lungswäldern. Dies hat die Hauptver-

sammlung der Berner Waldbesitzer Ende 

Oktober beschlossen.

Windenergie im Wald

Der Bundesrat hat den Bericht «Erleichte-

rung des Baus von Windkraftanlagen in 

Wäldern und auf Waldweideflächen» gut-

geheissen. Er kommt zum Schluss, dass die 

bestehenden rechtlichen Grundlagen den 

Bau von Windenergieanlagen im Wald und 

auf Waldweideflächen zulassen und eine 

weiter gehende Anpassung der Waldge-

setzgebung nicht erforderlich ist.

Quelle: WaldNews 11/2012

Nachhaltigkeitsgarantie von Schweizer 

Holz anerkannt

Die Koordinationskonferenz der Bau- 

und Liegenschaftsorgane der öffentlichen 

Bauherren gibt seit Längerem Empfehlun-

gen für nachhaltiges Bauen heraus. Eine 

betrifft die Beschaffung von nachhaltig 

produziertem Holz. Sie fordert, dass das 

Holz zu 100 Prozent aus legalen, nachhal-

tig bewirtschafteten Quellen stammt. Bis-

lang konnte dieser Nachweis nur mit einer 

Nachhaltigkeitszertifizierung nach den 

Systemen von FSC und PEFC erbracht wer-

den. Auf Anstoss der Lignum wurde die 

Empfehlung so angepasst, dass sämtliches 

Schweizer Holz als aus nachhaltiger Quelle 

stammend anerkannt wird. Damit kann 

der Nachweis auch mit dem Herkunftszei-

chen «Schweizer Holz» erbracht werden.

Quelle: SZF 10/2012

Bauherren setzen immer häufiger auf 

Holz

Die Berner Fachhochschule hat zusam-

men mit dem Bundesamt für Umwelt Ende 

September an einer Tagung neuste Zahlen 

zum Holz-Endverbrauch präsentiert. In der 

Studie wurden die Bereiche Bauwesen, 

Holz im Aussenbereich, Möbel/Innenaus-

bau/Verpackungen/Holzwaren sowie Do-

It-Yourself analysiert. Die Ergebnisse zei-

gen, dass Holz auch vermehrt mit anderen 

Materialien kombiniert wird, beispielswei-

se als Holz-Metall-Fenster oder als Holz-

Beton-Verbunddecken. Der komplette Be-

richt ist erhältlich unter:

www.bafu.admin.ch

Quelle: WaldNews 11/2012

Neuer Berner Kantonsoberförster

Der Regierungsrat hat Roger Schmidt per 

1. Juni 2013 zum neuen Vorsteher des kan-

tonalen Amts für Wald ernannt. Er tritt die 

Nachfolge von Kantonsoberförster von Fi-

scher an, der in den Ruhestand wechselt.

Quelle: KAWA Bern
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mus den beiden Projekten mit grossem 

Mehr zustimmten.

Nationalrat und Stadtpräsident Kurt Fluri 

überbrachte Grüsse der Stadt, stellte Solo-

thurn kurz vor und informierte die Anwe-

senden über die Beratung der Revision des 

Bürgerrechtsgesetzes in den eidgenössi-

schen Räten (vgl. Artikel auf Seite 27).

Institution BG erhalten

Gutgeheissen wurde die Jahresrechnung 

2011, die mit einem Defizit von 21 147 

Franken abschliesst. Dies infolge der vielen 

Aktivitäten, geringerer Erträge aus dem 

Holzmarkt und Mehraufwand für die Be-

rufsbildung. Das Budget 2013 weist einen 

Gewinn von 1 070 Franken aus. Wegen der 

Berufsbildung mussten die Ausbildungs-

beiträge erhöht werden.

Wegen des aktuellen Themas «Gemein-

defusionen» hat der BWSo eine Arbeits-

gruppe eingesetzt und Unterlagen zur Hil-

festellung erarbeitet. Oberziel dabei ist die 

Erhaltung der Institution BG. «Ich fordere 

die BG auf, sich frühzeitig mit der Zukunft 

auseinanderzusetzen» appellierte Konrad 

Imbach. Die Unterlagen stellt der BWSo 

seinen Mitgliedern auf der Homepage zur 

Verfügung.

Nicht nur im Bereich der Fusionen ist es 

wichtig die Institution BG zu erhalten. So 

referierte Gaston Barth, Vertreter des Ver-

bandes der Gemeindebeamten des Kan-

tons Solothurn, über «Aktive Neubürger in 

der Gemeinde». Er zeigte auf, wie diese in 

die Dorfgemeinschaft integriert und zum 

Mitmachen motiviert werden können.

Ehren durfte Konrad Imbach die Forstbe-

triebsgemeinschaft Am Blauen. Sie erhielt 

im vergangenen Mai den Binding Preis, die 

mit 200 000 Franken höchstdotierte Um-

welt-Auszeichnung der Schweiz. In einem 

Videofilm konnten sich die Anwesenden 

über deren grenzübergreifende Zusam-

menarbeit in der Pflege und Erhaltung des 

Waldes informieren. 

Quelle: Agnes Portmann-Leupi

Rund 130 Personen fanden sich im Alten 

Spital Solothurn zur Generalversamm-

lung des BWSo ein. Darunter viele Gäs-

te aus Politik und befreundeten Institu-

tionen.

Präsident Konrad imbach zeigte sich er-

freut über den Publikumsaufmarsch und 

gut vertretenen Gäste aus anderen Institu-

tionen. «Das beweist die gute Zusammen-

arbeit», so Imbach.

Das vergangene Jahr des BWSo war ge-

prägt durch die Aktivitäten zum Internati-

onalen Jahr des Waldes. Knapp 50 Anlässe 

verteilt im ganzen Kanton mit rund 4 400 

Besuchern fanden statt.

Regierungsrätin als OK-Präsidentin der 

Waldtage 2014

Mit der mia Grenchen 2013 und den 

Waldtagen 2014 hat sich der Verband be-

reits mit neuen arbeitsintensiven Projekten 

auseinandergesetzt. «Wir wollen der Be-

völkerung und den Schulen den Wald mit 

allen seinen Facetten näher bringen», sag-

te Konrad Imbach hochgestimmt.

«Die mia-Sonderausstellung soll nicht 

nur die heile Welt darstellen», zeigte Ge-

schäftsführer Geri Kaufmann deren Ziel 

auf. So dürfen die Besucher auf einem 

Bummel durch die «BiodiverCity» feststel-

len, wie und wo diese ihr tägliches Leben 

beeinflusst.

«Eine Kernbotschaft der Waldtage 2014 

ist, dass jeder Wald einen Eigentümer hat 

und hochwertige Produkte liefert», infor-

mierte Geri Kaufmann. Vom 4. bis 7. Sep-

tember 2014 widmet sich die Freilichtaus-

stellung im Bornwald am Rande von Olten 

den Themen «Wald und Natur - Holz - Ge-

sundheit - Gesellschaft - Geschichte». Ne-

ben Informationen soll die Bevölkerung 

mit spannenden Aktivitäten wie Holz-

schnitzen, Waldkino, Märliwald, Greifvo-

gelschau für den Wald begeistert werden. 

Von einer «wunderbaren Sache» sprach 

Regierungsrätin Esther Gassler, die als OK-

Präsidentin amten wird. «Ich bin Ihnen 

dankbar, wenn Sie mich nicht im Stich las-

sen», warb sie. Beinahe klar, dass die 

Stimmberechtigten bei so viel Enthusias-

rücKBlIcK auf dIe gV deS BWSO

AKTUELLES AUS DEM VERBAND
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Die Stimmberechtigten stimmten den 
Waldtagen 2014 und der mia-Sonderaus-
stellung mit grossem Mehr zu.

Konrad Imbach (rechts) 

ehrt die FBG am Blauen 

(im Bild Emilio Stöcklin, 

Präsident der Betriebs-

kommission)
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AKTUELLES AUS DEM VERBAND

Generalversammlung 2013

 Die Generalversammlung des BWSo fin-

det am 25. Oktober um 18.30 Uhr in 

Lüterkofen statt.

Diverses
 Der Schweizerische Verband der Bürger-

gemeinden und Korporationen hat in der 

Ausgabe 2/2012 ihres Bulletins das 

Schwerpunktthema «Wald und Haf-

tung» aufgegriffen.
 Der Leitende Ausschuss hat beschlossen, 

dass der BWSo kein Interesse an einer 

Teilnahme am OLMA-Umzug hat. Der 

BWSo wäre interessiert gewesen an der 

OLMA-Ausstellung. Da gemäss Aus-

kunft des OK OLMA 2013 die Teilnahme 

des BWSo an der OLMA-Ausstellung 

vom Konzept her nicht möglich ist, ver-

zichtet der BWSo vollumfänglich auf 

eine Teilnahme am OLMA-Auftritt des 

Kantons Solothurn.
 Die Geschäftsstelle hat der Pro Natura 

auf Wunsch hin Themen für Anlässe der 

parlamentarischen Gruppe Natur und 

Umwelt (PGNU) gemeldet. Dies sind fol-

gende Themen: Neophyten im Wald und 

Freiland, «wilde» Anlässe/Veranstaltun-

gen im Wald, Littering im Wald (Umset-

zung Verbot), Hirsche im Kanton Solo-

thurn/Wilddruck, Abgeltung von 

gemeinwirtschaftlichen Leistungen im 

Wald, Biker/Reiter im Wald.

Geschäftsstelle

tätIgKeIten deS VOrStandeS und deS 
leItenden auSSchuSSeS

Anpassung Rechtsform FBG

Das Amt für Gemeinden (AGEM) hat 

eine Arbeitsgruppe eingesetzt (Lukas 

Schönholzer und Albert Baumann AGEM, 

Jürg Froelicher AWJF und Lorenz Bader). 

Erarbeitet wurden drei Vorschläge: Mus-

ter-Statuten für einen Zweckverband und 

je ein Muster-Reglement für ein Gemein-

deunternehmen mit gemeinsamer respek-

tive nach Eigentümern getrennter Abrech-

nung. Der Leitende Ausschuss wird die drei 

Vorschläge beurteilen und diskutieren. Er 

wird dann zuhanden des Vorstandes eine 

Empfehlung abgeben. An der Vorstandsit-

zung vom März soll, im Beisein der Vertre-

ter von AGEM und AWJF, abschliessend 

über das Thema befunden werden.

Aufgabenteilung zwischen Vorstand, LA 

und Geschäftsstelle

Das Geschäftsreglement, der Anhang Fi-

nanzen und das Pflichtenheft der Ge-

schäftsstelle wurden einstimmig durch den 

Vorstand genehmigt. Die Unterlagen wur-

den nach der Statutenrevision aus dem 

Vorjahr angepasst.

Stellungnahmen

 Die Geschäftsstelle hat eine Stellungnah-

me des BWSo zur Vernehmlassung Si-

cherheitsholzerei entlang Kantons stras-

sen abgegeben. Insbesondere hat sie sich 

für höhere Entschädigungen für die 

Waldeigentümer bei Intervallsperrungen 

der Strassen eingesetzt. Damit sollen die 

Stand- oder Wartezeiten der Forstequi-

pen angemessen entschädigt werden. 
 In einer weiteren Stellungnahme betref-

fend der Änderung Kantonsverfassung 

«Erneuerbare Energien» hat die Ge-

schäftsstelle die Änderung der Kantons-

verfassung zur Förderung erneuerbarer 

Energien unterstützt. Zusätzlich hat sie 

auf die Bedeutung der Holzenergie für 

die Nachhaltigkeit und die regionale 

Wertschöpfung hingewiesen.

 Die Geschäftsstelle hat auch eine Ver-

nehmlassung zur Präzisierung für den 

Leistungsauftrag der Revierförster abge-

geben. In der grundsätzlich positiven 

Stellungnahme zur Vereinbarung wurde 

unter anderem das durch die Förster kriti-

sierte Berichtswesen angesprochen, ob-

wohl es nicht Gegenstand der Vereinba-

rung ist. Kantonsoberförster Jürg 

Froelicher hat aber verlauten lassen, dass 

das Amt für Wald, Jagd und Fischerei das 

Berichtswesen vereinfachen will. Zudem 

hat die Geschäftsstelle im Bereich «Auf-

sicht und Mitwirkung» eine weniger offe-

ne Formulierung verlangt. Ansonsten be-

stünde die Gefahr, dass die Förster sehr 

stark beigezogen würden. Die Anliegen 

des Verbandes werden aufgenommen.

BWSo Info, Schwerpunktthemen 2013

 Integration von Neubürgern

 Mögliche Rechtsformen für Forstbetriebe

 Abgeltung von Wald-Leistungen (Nicht-

Holz)

 Bauten aus Holz – Möglichkeiten

Wir gratulieren...

Frank Ehrsam, Mitglied des Leitenden 

Ausschusses konnte am 1. Dezember sei-

nen 50. Geburtstag feiern.

Der ehemalige Präsident des BWSo, Otto 

Meier, wurde am 15. Dezember 75 Jahre alt.
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Die zwei Jubilare Otto 

Meier (oben) und Frank 

Ehrsam
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AUSBILDUNGSWESEN

KurznachrIchten

An der GV des BWSo stellte Nationalrat 

Kurt Fluri die Revision des Bürgerrechts-

gesetzes vor. Dabei ging er auf folgende 

Punkte ein:

 Formelle Voraussetzungen der Einbürge-

rung: In Art. 9 möchte der bundesrätliche 

Vorschlag die Erteilung der Einbürgerungs-

bewilligung an eine Niederlassungsbewilli-

gung knüpfen sowie an den Nachweis, 

dass der Bewerber insgesamt acht Jahre 

Aufenthalt in der Schweiz nachweist, 

wovon ein Jahr unmittelbar vor Einrei-

chung des Gesuches. Hiezu ist zu bemer-

ken, dass die Niederlassungsbewilligung 

ja bereits nach zehn Jahren erteilt wird. 

Damit würde der Aufenthalt gegenüber 

dem geltenden Recht um zwei Jahre ver-

kürzt. Dies wird in der parlamentari-

schen Beratung umstritten sein. 

Wie im geltenden Recht soll ferner die 

Aufenthaltsdauer zwischen dem zehn-

ten und zwanzigsten Lebensjahr doppelt 

angerechnet werden. Diese doppelte 

Anrechnung wird von mir in Zweifel ge-

zogen, da wir heute nicht mehr dieselbe 

zweite Generation Ausländer in unserem 

Land haben wie vor einigen Jahrzehn-

ten. Heute kommen diese Jugendlichen 

sehr häufig aus einem völlig anderen 

Kulturkreis, was sich zusammen mit der 

Pubertät gerade in diesem Alter häufig in 

einem auffälligen Verhalten manifes-

tiert. Und genau diese Zeit soll meines 

Erachtens nicht noch doppelt angerech-

net werden.
 Als materielle Voraussetzungen will der 

Bundesrat in einem neuen Art. 11 die er-

folgreiche Integration, das Vertrautsein 

mit den schweizerischen Lebensverhält-

nissen und die Abwesenheit einer Ge-

fährdung der inneren und äusseren Si-

cherheit der Schweiz fordern. Die 

Staatspolitische Kommission des Natio-

nalrates hat folgende Änderungen vor-

genommen: Der Bewerber soll erfolg-

reich integriert sein, keine Gefährdung 

der Sicherheit des Landes darstellen und 

mit unseren Lebensgewohnheiten ver-

traut sein.
 Ebenfalls in einem neuen Art. 12 will der 

Bundesrat die Integrationskriterien auf-

zählen. Hier liegt meines Erachtens der 

Kern der Revision, und hier kann gleich-

zeitig die Einbürgerungsbehörde ihre 

Kompetenz ausspielen, denn hier hat sie 

einen grossen Ermessensspielraum bei 

der Beurteilung der Integration. Wört-

lich verlangt Abs. 1 dieser Bestimmung: 

«Eine erfolgreiche Integration zeigt sich 

insbesondere: a. im Beachten der öffent-

lichen Sicherheit und Ordnung; b. in der 

Respektierung der Werte der Bundes-

verfassung; c. in der Fähigkeit, sich in 

einer Landessprache zu verständigen, 

und d. im Willen zur Teilnahme am Wirt-

schaftsleben oder zum Erwerb von Bil-

dung.»
 Als Ausfluss der seinerzeitigen Einbürge-

rungsinitiative wird in Art. 16 festgehal-

ten, dass die Stimmberechtigten an einer 

Gemeindeversammlung ein Einbürge-

rungsgesuch nur ablehnen können, 

wenn ein entsprechender Antrag gestellt 

und begründet worden ist. Damit soll 

der Rechtsweg insofern gesichert wer-

den, als eine allenfalls angerufene ge-

richtliche Instanz den Gemeindever-

reVISIOn deS BürgerrechtSgeSetzeS

BÜRGERRECHTSWESEN
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Kurt Fluri, Stadtpräsident 

Solothurn/Nationalrat

Kosten üKC-Kurse

Verschiedene Forstbetriebe hatten die 

hohen Kurskosten des üKC-Kurses kriti-

siert. Die Geschäftsstelle intervenierte da-

rauf beim WVS. Christoph Lüthy vom 

WVS hat in einer schriftlichen Stellung-

nahme verschiedene Gründe dafür aufge-

führt: Weil es schwierig ist, Betriebe für die 

Durchführung der Kurse zu finden, werden 

den Standortbetrieben keine Rüstkosten 

verrechnet. Diese fehlenden Erträge ver-

teuern die Kurse. Zudem fielen kurzfristig 

zwei Teilnehmer aus. Ein weiterer Teilnehmer 

musste infolge eines Unfalls den Kurs ab-

brechen. Somit wurden die anfallenden 

Restkosten (nach Abzug der Beiträge) auf 

weniger Teilnehmer verteilt. Die OdA 

Wald BL/BS/SO wird sich der Problematik 

und vor allem dem Thema Rüstlöhne an-

nehmen.

Forstpraktiker EBA

Die Verordnung über die berufliche 

Grundbildung zum Forstpraktiker EBA tritt 

ab 2013 in Kraft. Ab Schuljahr 2013/2014 

können erstmals Lehrstellen angeboten 

werden. Die Lernenden Forstpraktiker EBA 

werden den Schulunterricht in Blockkursen 

absolvieren. Die Diskussion der Schul-

standorte ist zurzeit noch offen.

Gesundheitsförderung für Forstwarte

Die körperliche Belastung ist für viele 

Forstwartlernende und auch Forstwarte 

gross. Sie kann zu gesundheitlichen Schä-

den und sogar zum Ausstieg aus dem Be-

ruf führen. Codoc entwickelt deshalb 

Checkkarten zum Thema Gesundheitsprä-

vention. Die Checkkarten sollen aufzei-

gen, wie durch einfache körperliche Übung 

vor und nach der Arbeit gesundheitliche 

Schäden vermieden werden können. Sie 

werden bis Frühjahr 2013 vorliegen und 

sowohl in überbetrieblichen Kursen wie 

auch im Betrieb eingesetzt werden kön-

nen.

Diverses
 Lehrbeginn mit 15 Jahren: Die Arbeits-

gruppe stellt für 2013 eine Lösung in 

Aussicht.
 Der Vorstand der OdA Wald Schweiz 

will die Zusammenarbeit mit den regio-

nalen OdA verbessern. Er hat deshalb 

drei Personen mit beratendem Status 

aufgenommen: Geri Kaufmann (OdA 

Wald, BL, BS, SO), Andreas Greminger 

(OdA Wald St. Gallen-Appenzell) und 

Christina Glesch (Forêt Valais).

 Die Abschlüsse Forstwart-Vorarbeiter, 

Forstmaschinenführer und Seilkranein-

satzleiter bleiben bestehen. Aufgrund 

einer Umfrage hat die OdA Wald 

Schweiz entschieden, dass alle Berufs-

prüfungen beibehalten werden. Beim 

Forstmaschinenführer wird jedoch auf 

die bisherigen Vertiefungen (Schlepper, 

Forwarder und Vollernter) verzichtet. Es 

soll nur noch einen Abschluss Forstma-

schinenführer geben.

 Der BWSo hat einen Auftritt an der Be-

rufsinfo-Messe 2012 in Olten unterstützt. 

Der Auftritt wurde durch den Forstperso-

nalverband Solothurn organisiert.

Geschäftsstelle
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sammlungsbeschluss anhand der 

genannten Gründe überprüfen kann. 

Wir erinnern uns, dass die seinerzeitige 

Einbürgerungsinitiative verlangt hatte, 

dass eine Gemeindeversammlung ab-

schliessend über ein Einbürgerungsge-

such hätte entscheiden können. Dies ist 

jedoch vom Volk verworfen worden.
 In Art. 18 will der Bundesrat eine Min-

destaufenthaltsdauer von drei Jahren 

festlegen. Die Staatspolitische Kommis-

sion des Nationalrates hat demgegen-

über mehrheitlich beschlossen, dass sie 

den Kantonen eine Rahmenfrist von mi-

nimal drei und maximal fünf Jahren vor-

schreiben will.
 In Art. 33 will der Bundesrat die Aufent-

halts- oder Niederlassungsbewilligung 

sowie die vorläufige Aufnahme an die 

Aufenthaltsdauer anrechnen lassen. 

Hiezu ist zu bemerken, dass somit der 

Aufenthalt während des Asylverfahrens 

(Ausweis N) nicht mehr angerechnet 

würde, hingegen die Aufenthalte mit 

Ausweisen B und C. Die Anrechenbar-

keit der vorläufigen Aufnahme (Ausweis 

F) wird von mir vehement bekämpft. Die 

vorläufige Aufnahme ist eine Konse-

quenz einer nicht vollziehbaren Ableh-

nung eines Asylentscheides, weil der 

abgewiesene Asylbewerber zu Hause 

beispielsweise gefoltert würde. Nach 

dem Grundsatz des „Nonrefoulements“ 

darf dieser deshalb nicht zurückge-

schickt werden. Vorläufig Aufgenomme-

ne sollen aber nicht integriert werden, da 

sie ja immer noch mit einem endgültig 

abgewiesenen Asylgesuch hier leben 

und bei der ersten besten Gelegenheit 

zurückgeschafft werden müssen.

Abschliessend kann gesagt werden, dass 

die Revision des Bürgerrechtsgesetzes vom 

permanenten Absturz bedroht ist. Die An-

sprüche von links und rechts sind derart 

hoch, dass es nicht viel braucht, bis aus 

den verschiedensten, teilweise einander 

entgegengesetzten Gründen eine Mehr-

heit von links oder rechts die Revision ab-

lehnt. Vermutlich kommt die Vorlage in 

der Frühjahrssession in den Nationalrat, 

und dort werden die entscheidenden Wei-

chen gestellt.

Kurt Fluri, Stadtpräsident Solothurn/

Nationalrat
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nDie Pflege der Schutzwälder ist eine wich-

tige Aufgabe im öffentlichen Interesse. 

Mit minimalen, zielgerichteten Massnah-

men soll langfristig ein möglichst opti-

maler Schutz von Menschen, Siedlungen 

und Infrastrukturen erreicht werden.

Das Amt für Wald, Jagd und Fischerei 

unterstützt die Schutzwaldpflege und er-

arbeitet Grundlagen im Bereich Schutz-

wald. Mit der Schutzwaldausscheidung 

und den neuen kantonalen Weisungen 

(BWSo Info 1/2012) stehen dem Waldbe-

sitzer und dem Bewirtschafter Inst rumente 

zur Verfügung, welche sie bei der Planung 

und Umsetzung von Schutzwaldprojekten 

unterstützen. 

Für die Zukunft ist Pflege notwendig

Die natürliche Waldentwicklung ohne 

Pflege führt nur in Ausnahmefällen und 

nicht dauerhaft zu einem Zustand, der den 

Anforderungen des Schutzwaldes ent-

spricht. Somit ist eine zielgerichtete 

Schutzwaldpflege unerlässlich. Das AWJF 

ist gesetzlich verpflichtet eine minimale 

Pflege im Schutzwald sicherzustellen.

Wie sieht ein wirksamer Schutzwald aus?

Ein wirksamer Schutzwald muss be-

stimmte Anforderungen erfüllen. Im Stein-

schlagschutzwald sorgt eine möglichst 

grosse Anzahl stabiler Bäume dafür, dass 

rollende Steine abgebremst werden oder 

liegen bleiben.

In Gerinneeinhängen kann die Schutz-

waldpflege Verstopfungen des Bachlaufs 

und somit grössere Schäden verhindern. 

Die Durchwurzelung des Bodens in rutsch-

gefährdeten Gebieten wirkt wie eine Ar-

mierung gegen Erosion und Rutschung. 

Die Schutzwaldpflege kostet

Die Pflege des Schutzwaldes ist eine prä-

ventive Massnahme. Mit der rechtzeitigen 

Pflege können die Kosten für spätere tech-

nische Verbauungen vermieden werden. 

Bund und Kanton beteiligen sich mit  

80 Prozent an den Kosten der Schutzwald-

pflege. Sie erwarten jedoch vom Nutznies-

ser des Schutzwaldes einen Beitrag von 20 

Prozent. Somit entstehen dem Waldeigen-

tümer für die Schutzwaldpflege keine Kos-

ten. Der Waldeigentümer ist aber ver-

pflichtet die Waldbewirtschaftung auf die 

Schutzwirkung auszurichten. 

Was braucht es für ein Schutzwaldpro-

jekt?

Für ein Projekt muss innerhalb einer 

Schutzwaldfläche (siehe Schutzwaldaus-

scheidung) ein waldbaulicher Handlungs-

bedarf nach gesamtschweizerischen Krite-

rien nachgewiesen werden. Die geplanten 

Massnahmen müssen auf den Schutz aus-

gerichtet sein und das AWJF verlangt, dass 

eine Projektherrschaft, zum Beispiel der 

regionale Forstbetrieb, für Rechte und 

Pflichten einsteht. Die Nutzniesserbeteili-

gung von 20 Prozent sowie ein Minimum 

an Projektierung wird vorausgesetzt. 

Wenn diese Anforderungen erfüllt sind, 

steht einer Genehmigung durch das AWJF 

prinzipiell nichts im Wege. 

Manuel Schnellmann, Amt für Wald, 

Jagd und Fischerei

SchutzWald SOlOthurn

MITTEILUNGEN AUS DEM AMT FÜR WALD, JAGD UND FISCHEREI

Manuel Schnellmann, 

Amt für Wald, Jagd und 

Fischerei

BÜRGERRECHTSWESEN
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Georg Nussbaumer, 

Betriebsleiter Forstbetrieb 

Unterer Hauenstein
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den VerKehr nIcht unterSchätzen

Sie haben bereits Erfahrung mit den neu-

en Schutzwaldprojekten. Um was für Pro-

jekte handelt es sich bei Ihnen?

Wir hatten bislang zwei grosse Projekte. 

An der Hauensteinstrasse in Trimbach so-

wie an der Passstrasse. Beide Male ging es 

um Kantonsstrassen, die vor Steinschlag 

geschützt werden sollten. Nutzniesser war 

das Amt für Verkehr und Tiefbau und wir 

hatten die Projektherrschaft.

Wie haben Sie den Aufwand bis zum Pro-

jektstart erlebt?

Wir mussten zuerst Vereinbarungen aus-

arbeiten, da neben den Wäldern der BG 

Trimbach auch noch private Waldeigentü-

mer betroffen waren. Wir hatten aber kei-

ne Probleme mit der Kommunikation, da 

sie ja auch noch etwas für die Eingriffe er-

halten.

Die technischen Vorbereitungen waren 

allerdings relativ umfangreich. Bei beiden 

Schlägen brauchte es vorübergehend 

Schutznetze. Zudem war eine Verkehrsre-

gelung nötig. Beim Schutzwaldprojekt in 

Trimbach mussten wir alle sieben Minuten 

die störungsfreie Durchfahrt des Busses 

gewährleisten. Dabei zahlten wir Lehrgeld. 

Wir stellten fest, dass bei Wartezeiten von 

mehr als vier Minuten ein Rückstau bis in 

die Stadt Olten entstand, der beinahe das 

automatische Ampelsystem und damit die 

halbe Stadt lahm gelegt hätte. Immerhin 

fahren täglich  10 000 Fahrzeuge auf die-

ser Strasse.

Beim Projekt an der Passstrasse waren 

die Herausforderungen rein technischer 

Natur. Es ging dabei vor allem um den op-

timalen Helikoptereinsatz.

Wieviel Freiheiten hatten Sie bei der Um-

setzung?

Zuerst diskutierten wir mit dem Kanton 

das Kostendach aus. Daher muss man sich 

unbedingt schon dann im Klaren sein über 

das beste Verfahren. Danach waren wir 

innerhalb des Kostendachs frei. An der 

Passstrasse liess ich letztendlich mehr mit 

dem Helikopter fliegen als geplant. Das 

verursachte zwar mehr Kosten, dafür spar-

te ich bei den Arbeiten am Boden, weshalb 

es für mich gut aufging. Beim Projekt in 

Trimbach hatte ich allerdings den techni-

schen Aufwand unterschätzt. Dort haben 

mich die guten Holzqualitäten gerettet.

Gingen die Pauschalen für Sie auf?

Ja, es ging für mich auf. Es ist aber natür-

lich Sache der Verhandlung. Der Aufwand 

für das Gewährleisten des Verkehrsflusses 

ist sehr hoch. Den muss man im Auge be-

halten.

Haben Sie Tipps für andere Förster?

Sie sollen den Mut haben mit zu machen. 

Der Kanton will uns ja nicht ausnehmen. 

Wichtig ist es, sich vorgängig gut mit dem 

Schlag zu befassen. Auch lohnt es sich mit 

Unternehmern zusammen zu arbeiten, die 

Erfahrung mit solchen Schlägen haben. 

Wichtig ist auch die Information der Bevöl-

kerung, da die Schläge oft markante Ver-

änderungen im Landschaftsbild zur Folge 

haben. Auch sind die Verkehrsbehinderun-

gen während der Ausführung des Schlages 

oft recht gross.

Interview: Elias Kurt, Geschäftsstelle

Um was für ein Schutzwaldprojekt han-

delt es sich in Balm bei Messen?

Es handelt sich um ein Schutzwaldpro-

jekt mit der Naturgefahr Rutschung. An 

verschiedenen Stellen deuten die Bäume 

mit ihrem runden unteren Stockbereich auf 

alte lokale Rutsche hin. Der Mittelweg im 

bewaldeten Hang oberhalb von Balm ist in 

instabilem Gelände und immer wieder be-

troffen von Rutschungen. Die Bewirt-

schaftung des ganzen Hanges läuft aber 

über ihn. Der Projektperimeter umfasst 29 

Waldparzellen mit gut 20 Hektaren. 17 

Privatwaldeigentümer und zwei BG sind 

davon betroffen. Lückenlos alle haben sich 

dem Projekt angeschlossen. Nutzniesser ist 

die Gemeinde Messen, die Projektherr-

schaft trägt der Forstbetrieb Bucheggberg.

Wie haben die Waldeigentümer reagiert?

Die Waldeigentümer konnten sich noch 

gut an den letzten grossen Rutsch im Früh-

jahr 2006 erinnern. Dieser hat – trotz sehr 

zurückhaltender Sanierung – Schäden von 

über 90 000 Franken verursacht. Unter die-

sen Voraussetzungen ist es natürlich leich-

ter, die Eigentümer vom Projekt zu überzeu-

gen. Als hilfreich hat sich zudem erwiesen, 

dass sich die Beteiligten künftig jährlich ein-

mal treffen. So können sich die Waldeigen-

tümer über jeden Projektschritt informieren.

Haben die Waldeigentümer starke Ein-

schränkungen beim Waldbau?

Bei der Bewirtschaftung seines Waldes ist 

der Eigentümer im Rahmen des Gesetzes 

grundsätzlich frei, im Schutzwald jedoch kla-

ren Bewirtschaftungsbestimmungen unter-

worfen. Immer weniger Eigentümer sind 

willens und in der Lage, in diesem steilen 

Hang selber zu holzen, was sich längerfristig 

negativ auf die Waldstabilität auswirkt. Des-

halb treten sie teils gerne ihre Verantwortung 

ab. Sie verzichten mit der unterzeichneten 

Vereinbarung auf das eigene Verfügungs-

recht und übertragen es an die Projektherr-

schaft. Für die Einschränkungen bezüglich 

Erntezeitpunkt und Eingriffsstärke, also für 

ihren Verzicht auf die prioritäre Nutzfunkti-

on, erhalten die Waldeigentümer eine Inkon-

venienzentschädigung von zehn Franken pro 

genutztem Kubikmeter Holz. Gegen Ver-

rechnung einer Holzereipauschale können 

sie Holz für ihren Bedarf beziehen. In der 

Regel ist das Brennholz in langer Form, das 

sie selber weiterverarbeiten. 

Was raten Sie den Waldeigentümern bei 

Schutzwaldprojekten?

Für die Bucheggberger stand immer der 

Wald als Holzproduzent im Vordergrund. 

Weil Bund und Kanton in den ausgeschie-

denen Schutzwaldflächen eine entspre-

chende Waldbehandlung verlangen, ist 

dies für die Waldeigentümer ein Paradig-

menwechsel. Alle forstlichen Massnahmen 

im Schutzwald werden massvoll von der 

Öffentlichkeit abgegolten. Dem Waldei-

gentümer entstehen somit keine Kosten. 

Die Massnahmen müssen aber vollständig 

auf das Schutzziel ausgerichtet sein. Wenn 

der Waldeigentümer freiwillig im Schutz-

waldprojekt mitmacht, nimmt er seine Ver-

antwortung für den Schutzwald wahr. Die 

Waldeigentümer in Balm bei Messen ha-

ben diese Chance lückenlos genutzt.

Interview: Elias Kurt, Geschäftsstelle 

dIe WaldeIgentümer machen mIt

Ulrich Stebler, Kreisförster 

Bucheggberg/Lebern
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Die Solothurner Waldeigentümer können 

ab sofort das Herkunftszeichen Schweizer 

Holz nutzen. In Bezug auf FSC konnte die 

kritische Korrekturmassnahme, welche 

aus den diesjährigen Audits resultierte, 

erfolgreich geschlossen werden. Zudem 

hat die Geschäftsstelle das Merkblatt zur 

Verwendung des FSC-Labels vereinfacht.

Ab sofort können die Solothurner Wald-

eigentümer das Herkunftszeichen Schwei-

zer Holz (HSH) verwenden. Der BWSo hat 

mit der Lignum eine entsprechende Rah-

menvereinbarung unterzeichnet. Für die 

Finanzierung hat sich Waldwirtschaft 

Schweiz mit der Lignum über eine pauschale 

jährliche Abgeltung aus dem Selbsthilfefonds 

geeinigt. Diese ermöglicht es allen Schweizer 

Waldeigentümern das von der Lignum lan-

cierte Herkunftszeichen Schweizer Holz un-

entgeltlich für ihre Holzverkäufe zu verwen-

den. Die Nutzer des Herkunftszeichens 

müssen sich an Vorgaben halten, die in ei-

nem Benutzerreglement der Lignum fest-

gehalten sind. Die kantonalen Waldwirt-

schaftsverbände übernehmen die Koordi-

nation in den Kantonen. Die Details zur 

Logoverwendung sowie weitere Informatio-

nen werden den Forstbetrieben noch zuge-

stellt.

Kritische Korrekturmassnahme

Die kritische Abweichung bezüglich Ak-

tualität der Gesundheits- und Sicherheits-

ziele in den Betrieben (gemäss BWSo Info 

3/2012) konnte geschlossen werden. Die 

betroffenen Betriebe haben ihre Sicher-

heitsziele angepasst und auf den aktuellen 

Stand gebracht. Zudem wird in den inter-

nen Audits im nächsten Jahr speziell auf 

die Sicherheitsziele geachtet.

Merkblatt zur Verwendung des FSC-Labels

Die Geschäftsstelle hat das Merkblatt zur 

Verwendung der Hinweise auf die FSC-

Zertifizierung aktualisiert. Das Merkblatt 

wurde den Betriebsleitern der zertifizierten 

Forstbetriebe zugestellt.

Die wichtigsten Punkte:
 Waldprodukte dürfen nur dann als zerti-

fiziert deklariert werden, wenn diese 

auch tatsächlich von einem zertifizierten 

Waldeigentümer stammen!
 Der BWSo empfiehlt, Produkte auf den 

Verkaufsdokumenten nur dann als zerti-

fiziert zu deklarieren, wenn der Käufer 

ausdrücklich ein zertifiziertes Produkt 

wünscht.
 Die Deklaration kann über die Verwen-

dung der Zertifikatsnummer (SGS-FM/

COC-000480) zusammen mit verbalem 

Hinweis (siehe Merkblatt) erfolgen. Die 

ergänzende Verwendung des FSC-La-

bels (Bild links) im Rahmen des Holzver-

kaufs oder für die Öffentlichkeitsarbeit 

ist möglich, jedoch nicht zwingend. Die 

Kennzeichnung der Verkaufsunterlagen 

mit dem verbalen Hinweis und der Zerti-

fikatsnummer reicht aus.

Bei Unsicherheiten und Fragen bezüglich 

Zertifizierung oder Logoverwendung wen-

den Sie sich bitte an FSC-Gruppenmana-

ger Patrick von Däniken (032 622 21 41, 

patrick.vondaeniken@kaufmann-bader.ch).

Patrick von Däniken, Geschäftsstelle

Das Herkunftszeichen Schweizer Holz 

weist den Schweizer Ursprung nach. Es 

kommuniziert die mit der Schweiz positiv 

verbundenen Werte in den Bereichen Pro-

dukteigenschaften, Herstellungsmetho-

den, Umwelt und allgemeine Rahmenbe-

dingungen. Angebracht wird es auf dem 

Produkt sowie auf Begleitdokumenten. 

Alles Holz, welches in Schweizer Wäldern 

gewachsen ist und in der Schweiz oder im 

Fürstentum Liechtenstein verarbeitet wird, 

kann mit dem Herkunftszeichen markiert 

werden.

Bei gemischten Produkten darf ein Anteil 

des Holzes ausländischer Herkunft sein. 

Dies jedoch nur, wenn das Holz aus ver-

gleichbaren Produktionsregionen stammt 

und mit einem Nachhaltigkeitslabel oder 

einer kontrollierten Herkunft versehen ist. 

Mindestens 80 Prozent des Holzes müssen 

aus der Schweiz stammen. Die Nutzung 

des Zeichens steht allen Betrieben der 

Holzkette offen. Voraussetzung sind ein 

funktionierendes System der Kontrolle des 

Warenflusses im Betrieb sowie eine lü-

ckenlose Dokumentation der umgesetzten 

Holzmengen.

Warum Schweizer Holz?

Holz ist an sich schon eine gute Wahl – es 

ist ein natürlich nachwachsender Rohstoff, 

der für seine Herstellung nur Sonnenener-

gie benötigt. Ernte und Verarbeitung erfol-

gen sehr energiearm, und das Material 

speichert erst noch das Treibhausgas CO2. 

Noch besser schneidet indessen einheimi-

sches Holz ab: Hiesiges Holz wird nicht 

weit transportiert, was die darin enthalte-

ne Graue Energie reduziert.

Schweizer Holz und Holzprodukte ent-

halten aber noch viel mehr ökologische 

Mehrwerte für die Konsumenten. Denn 

die Schweizer Waldbesitzer bewirtschaf-

ten ihre Wälder im internationalen Ver-

gleich auf höchstem Niveau, was Umwelt-

schonung und Nachhaltigkeit angeht. 

Tatsächlich trägt mehr als die halbe Wald-

fläche unseres Landes ein Ökozertifikat 

(FSC oder PEFC). Aus der zertifizierten 

Fläche stammen etwa 70 Prozent des im 

Schweizer Wald genutzten Holzes.

Allerdings machen beide hierzulande an-

zutreffenden Öko-Labels nach wie vor kei-

ne Aussagen über die Holzherkunft. Ge-

nau dies interessiert aber die Konsumenten 

– und sie haben gute Gründe dafür, wenn 

sie nach Schweizer Holz fragen. Denn in 

Schweizer Unternehmen fertigen hervor-

ragend ausgebildete Fachleute aus dem 

Rohstoff Holz Produkte von bester Quali-

tät. Und die macht es aus, dass Schweizer 

Herkunft im In- und Ausland als fester 

Wert gilt.

Zu den ökologischen Vorteilen des Mate-

rials kommen ökonomische, wenn es aus 

der Umgebung stammt: Es sichert Arbeits-

plätze im Wald und in der Verarbeitung. 

Das ist in wirtschaftlich schwierigen Zeiten 

wie jetzt, wo der starke Franken allenthal-

ben drückt, ein wichtiger Aspekt.

Quelle: Lignum - Holzwirtschaft Schweiz

zertIfIzIerung herKunftSzeIchen SchWeIzer hOlz

HOLZ-VERMARKTUNG

Weitere Informatio-

nen und Dokumente 

zur FSC-Gruppenzer-

tifizierung des BWSo 

(inkl. Download 

Merk blatt zur Ver-

wendung des FSC-

Labels):

www.bwso.ch/de/

wa ld _ holzmark t /

Zertifizierung/

FSC-Label zur Verwen-

dung in Werbeunterlagen 

für Holzverkauf und 

Öffentlichkeitsarbeit
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Die EIGENHEIM.2013, die Solothurner 

Messe rund ums Wohneigentum, kann 

Ende Februar 2013 mit einer besonderen 

Attraktion aufwarten. 

Pro Holz Solothurn präsentiert im Rah-

men einer Sonderschau an der EIGEN-

HEIM.2013 sämtliche rangierten und aus-

gezeichneten Objekte der Grossregion 

Nord beim Prix Lignum 2012. Unter ihnen 

auch das Haus Bregger und Restaurant 

Salzhaus in Solothurn. Weiter werden auch 

alle eingereichten Solothurner Objekte 

präsentiert. Für Interessierte wird eine be-

schränkte Anzahl der Prix Lignum-Sonder-

ausgabe der Architekturzeitschrift «Hoch-

parterre» aufliegen, welche die fünfzig 

besten Bauten und Produkte aus Holz prä-

sentiert. Pro Holz Solothurn ist Kompe-

tenzpartner der EIGENHEIM.2013.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.eigenheimmesse-solothurn.ch

Benno Krämer, Veranstalter

INFO-BWSO 4/2012 INFO-BWSO 4/2012

PrIx lIgnum 2012 an der 
eIgenheIm.2013 SOlOthurn

PrIx lIgnum 2012
eIn SOlOthurner OBjeKt auSgezeIchnet

HOLZ-VERMARKTUNG

In der Umwelt Arena Spreitenbach fand 

Ende September die Preisverleihung des 

Prix Lignum 2012 der Grossregion Nord, 

in welcher auch der Kanton Solothurn 

vertreten ist, statt. Unter den ausgezeich-

neten Objekten befand sich auch ein So-

lothurner Objekt.

Der Prix Lignum zeichnet den besonders 

hochwertigen und zukunftsweisenden 

Einsatz von Holz in Bauwerken, im Innen-

ausbau, bei Möbeln und bei künstleri-

schem Arbeiten aus. Von der Brücke bis 

zum Stuhl waren alle Arten von Objekten 

zugelassen – einzige Bedingung: Das Werk 

musste zwischen dem 1. Januar 2007 und 

dem 31. März 2012 realisiert worden sein 

und seinen Standort in der Schweiz haben. 

342 Projekte wurden schliesslich einge-

reicht.

Neben drei nationalen Preisen wurden 

pro Grossregion drei Hauptpreise sowie 

Anerkennungen vergeben. Solothurn bil-

dete zusammen mit den Kantonen Aargau, 

Basel, Schaffhausen und Zürich die Gross-

region Nord. Zwar schaffte es keines der 

neun eingegebenen Solothurner Objekte 

auf die ersten drei Plätze, eine Anerken-

nung schaute aber trotzdem heraus. Diese 

ging an das Haus Bregger und Restaurant 

Salzhaus in Solothurn. Damit würdigte die 

Jury den Umbau des denkmalgeschützten 

Lagergebäudes zum Wohnhaus mit Res-

taurant. Für die Planung waren die Zürcher 

Architekten Edelmann Krell verantwort-

lich. Den Holzbau führte die Bellacher Spä-

ti Holzbau AG aus. Jurorin Rahel Marti 

strich an der Preisverleihung die stimmige 

Art hervor, mit welcher das jahrhunderte-

alte Gebäude umgebaut und modernisiert 

wurde.

Die weiteren eingereichten Solothurner 

Projekte sind:
 Gewerbe- und Industriebau Flury Gar-

tenbau, Zuchwil
 Umbau Haus Reichen Plüss, Lohn-Am-

mansegg
 Schulungspavillon von Roll, Oensingen
 Kinder- und Jugendzentrum, Zuchwil
 Neubau Holzelementhaus, Wolfwil
 Innenausbau, Praxis für Kinder- und Ju-

genmedizin, Olten
 Neubau Stöckli, Balsthal
 Sanierung Kegelbahn, Recherswil

Weitere Informationen finden Sie unter 

www.prixlignum.ch.

Elias Kurt, Geschäftsstelle
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Der BWSo und die Geschäftsstelle wünschen allen 
Leserinnen und Lesern frohe Festtage und einen 
guten Start ins Jahr 2013

Die EIGENHEIM.2013 findet vom 28. 

Februar bis am 3. März im CIS-Sport-

center und Umgebung in Solothurn 

statt.



termInKalender

16. Januar Forstliche Orientierungsversammlung, 

 Forstkreis Bucheggberg/Lebern, Selzach

15. März Forstliche Jahresversammlung des Forstkreises 

 Dorneck/Thierstein, Seewen

7. bis 8. Juni GV des SVBK, Luzern

25. Mai bis 2. Juni Mittelländer Ausstellung mia in Grenchen mit 

 Sonderausstellung «Biodivercity»

6. Juni Preisverleihung des 27. Binding Waldpreises, 

 Brüglingen bei Basel

 

25. Oktober GV des BWSo, Lüterkofen

Geschäftsstelle und Sekretariat des BWSo
Kaufmann+Bader GmbH | Geri Kaufmann
Hauptgasse 48 | 4500 Solothurn
Tel.: 032 622 51 26/27 | Fax: 032 623 74 66
info@kaufmann-bader.ch | www.kaufmann-bader.ch

Präsident des BWSo
Konrad Imbach | Altisbergstrasse 1 | 4562 Biberist
Tel. P: 032 672 07 40 | Tel. G: 062 205 10 60
k.imbach@ki-management.ch

Präsidenten der Regionalverbände und Vertreter der übrigen Bezirke

Solothurn-Lebern-Wasseramt André Hess, 4513 Langendorf

Bucheggberg (WWV) Fritz Andres, 3254 Messen

Thal Ernst Lanz, 4716 Gänsbrunnen

Gäu  Emil Lämmle, 4623 Neuendorf

Olten-Gösgen Leo Baumgartner, 4612 Wangen b. Olten

Dorneck Frank Ehrsam, 4412 Nuglar

Thierstein Annegret Marti, 4226 Breitenbach
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